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Maria Obermayr 
85. Geburtstag 

Bericht des Bürgermeisters  

Alois Obermayr 
85. Geburtstag 

Information des BGM zu 
den Besuchen anlässlich 

von Jubiläen 
 

Aus zeitlichen Gründen ist es mir 
nicht mehr möglich die Hausbesu-
che anlässlich des 80. Geburtstags 
zu absolvieren! Das Gratulations-
schreiben und der Gutschein wird 
mit der Post zugeschickt.  
Im Rahmen des Tages der älteren 
GemeindebürgerInnen werde ich 
dann die persönlichen Glückwün-
sche und auch das Foto für die 
Gemeindezeitung nachholen! 
 

Ebenso werde ich die Glückwün-
sche der Gemeinde zur goldenen 
Hochzeit im Rahmen der Feier, 
die jeweils am 15. August von  

80. Geburtstag 
Maria Moser 
Alois Gruber 

Geschätzte StroheimerInnen! 
 

Wir befinden uns bereits mitten 
im Frühling, die Natur erblüht 
bereits in ihren schönsten Farben, 
die wärmeren Temperaturen las-
sen ein weniger an Kleidung zu 
und die längeren Tage ermögli-
chen auch nach Feierabend noch 
ein ădrauÇenò sein.  
 

So haben auch wir uns im Ge-
meindedienst vom Winter verab-
schiedet (Schneestangen entfer-
nen, Straßenkehrung, Kontrolle 
der Einlaufschächte und Straßen-
durchläufe, Begehung der Wan-
derwege und Wildbªche, é) und 
auch der erste Rasenschnitt wurde 
schon durchgeführt.  
Viele sind bereits wieder zu Fuß 
oder mit dem Rad durch unser 
schönes Stroheim unterwegs und 
genießen die Ruhe, die Land-
schaft und die Natur. Wir freuen 
uns auch heuer wieder auf ein 
gutes, respektvolles und wert-
schätzendes Miteinander von Er-
holungssuchenden und Grundbe-
sitzern! 

Aber auch zahlreiche Baustellen 
wurden in Stroheim in Angriff 
genommen. So begannen unter 
anderem in der Reither-Siedlung 
ăAm Sonnenhangò einige weitere 
Hausbaustellen. Mitte Mai wird 
die Firma Glatzhofer mit dem 
ersten Teilabschnitt der neuen 
Wasserleitung nach Reith begin-
nen und in der zweiten Junihälfte 
startet die Staubfreimachung der 
Hubert-Gessl-Straße im Ortszent-
rum. Im September wird dann der 
WEV ein Teilstück eines Güter-
weges in Kleinstroheim neu as-
phaltieren.  
 

Die FF Stroheim hingegen befasst 
sich bereits intensiv mit der Fer-
tigstellung des neuen Zeughauses. 
Hier laufen seitens der Gemeinde 
mit der FF Gespräche zur Errich-
tung der geplanten Photovoltaik-
anlage. 
 

Für alle Gemeindebürger, die 
auch ein Bauvorhaben planen, 
haben wir einige wichtige Infor-
mationen auf den Seiten 9 und 10 
zusammengefasst. Gerne steht 

Frau Birgit He-
henberger vom 
Bauamt für nähe-
re Informationen 
zur Verfügung! 
 

Nachdem auch 
der Sommer bereits vor der Tür 
steht, laufen auch schon die Vor-
bereitungen für den Ferienpass ð 
siehe Seite 8. Wir freuen uns wie-
der auf zahlreiche großartige  Ver-
anstaltungen und reges Interesse 
der Kinder an den Aktionen. 
Ab September dürfen wir uns 
wieder auf einen gut gefüllten 
Kindergarten und eine lebendige 
Volksschule freuen. In den nächs-
ten Jahren werden wir in der VS 
mit höheren Schülerzahlen rech-
nen müssen, sodass bauliche Maß-
nahmen bzw. Adaptierungen not-
wendig werden.  
 

Ich wünsche somit allen einen 
unfallfreien Frühlingsausklang 
und einen guten Start in den Som-
mer! 
 

Euer Bürgermeister  
Volker Krennmair 

Der Bürgermeister gratulierte:  

unserer Goldhauben- 
und Kopftuchgruppe 
ausgerichtet wird, 
überbringen. 
 

Ich bitte um euer Ver-
ständnis! 
 

Volker Krennmair 
Bürgermeister 

91. Geburtstag 
Antonia Beissl 
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Die Gemeinde informiert 

In den kommenden Monaten 
wird in unserem Gemeindegebiet 
eine wichtige Investition in die 
Versorgungssicherheit unserer 
Gemeinde mit Trinkwasser ge-
setzt. Um die Versorgungssicher-
heit hinsichtlich der zukünftigen 
Bevölkerungsentwicklung und 
dem angestrebten höheren An-
schlussgrad lt. Trinkwasserversor-
gungskonzept der Gemeinde 
Stroheim sicherzustellen, werden 
die Hauptversorgungsachsen der 
WVA Stroheim in den Ortschaf-
ten Windischdorf, Wögern, Reith 
und Knieparz  ausgebaut, welche 
auf weiten Strecken die bestehen-
den Leitungen ersetzen werden.  
Der Hochbehälter Knieparz wird 
mit einer Kapazität von 150 m³ 
neu errichtet und über die geplan-
te neue Hauptleitung ,,Zubringer 
Knieparzôô angespeist. Selbige Lei-
tung stellt einen Teil der zukünfti-
gen Hauptversorgungsachse im 
Gemeindegebiet dar. Über diesen 
Strang kann im Störfall auch der 
Hochbehälter Windischdorf nach-

gespeist werden. So kann eine re-
duzierte Störfallreserve auch für 
das Ortszentrum sichergestellt 
werden ohne dass die Druckver-
hältnisse verändert werden. Den 
Zubringer zum Hochbehälter 
Reith (Bestand) stellen die Strän-
ge ,,Verbindungsleitung Win-
dischdorfôô und der ,,Zubringer 
HB Reithôô dar. Das Volumen des 
HB Reith ermöglicht außerdem 
eine reduzierte Feuerlöschversor-
gung in der Ortschaft Reith. 
 

Bauumfang WVA Stroheim, Bau-
abschnitt 30  
Ý Neubau Haupt- bzw. Zubrin-

Das Gemeindegebiet von Stroh-
eim wird neben den privaten Was-
serversorgungen durch 2 Wasser-
verbände abgedeckt. In beiden 
Verbänden ist unsere Gemeinde 
stimmberechtigtes Mitglied und 
somit auch in den Ausbau bzw. 
Instandhaltung der Anlagen invol-
viert. 2022 wird seitens des WV 
Eferding und U. ein größeres Pro-
jekt in Angriff genommen. Im 
WV Prambachkirchen laufen der-
zeit die Planungen für eine dritte 
Brunnenanlage.  
Nähere Informationen zu den 
Organisationen und Anlagen un-
t e r  w w w . w a s s e r v e r b a n d-
eferding.at und  www.prambach-
kirchen.at.  
 

 
Wasserverband Prbk. u. U. 
Die Gründungsversammlung des 

"Wasserverbandes Prambachkir-

chen und Umgebung" fand am 29. 

Mai 1980 statt. Der Wasserver-

band versorgt den Großteil des 

Gemeindegebiets von Prambach-

kirchen sowie die Teile der Ort-

schaften Gschnarret und Gstocket 

in der Gemeinde Hinzenbach, Tei-

le der Ortschaften Götzenberg 

und Mitterstroheim in der Ge-

meinde Stroheim sowie die Ort-

schaft Weinzierlbruck in der Ge-

meinde Waizenkirchen. Seit dem 

Jahr 2012 wird auch die Ortschaft 

Birihub in der Gemeinde Stroheim 

versorgt. 

gerleitungen rd. 4.600 m 
Ý Anschlussleitungen rd. 190 m  
Ý Hochbehälter Knieparz, 150 m³ 

Volumen  
Ý Gesamtinvestition û 1.400.000,- 

Bauzeit: Mai 2022 bis Frühjahr 
2023  
Bauherr: WV Eferding und Um-
gebung (Gemeinde Stroheim)  
Baufirma: Glatzhofer & Co 
GesmbH 
Planung, örtl. Bauaufsicht: arkade 
planungs gmbh   
Im Jahr 2010 wurde der Verband 
durch die Gemeinde Stroheim 
erweitert. 

Der WV Eferding und Umge-
bung wurde am 7. Juli 1976 ge-
gründet, als in verschiedenen Ge-
bieten in der Umgebung der Stadt 
Eferding hinsichtlich der Güte 
und Menge des Trinkwassers 
Probleme auftraten. Unterstützt 
durch das Amt der OÖ. Landes-
regierung hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass eine hygienisch 
einwandfreie, sichere Trinkwas-
serversorgung auf Dauer nur aus 
einer zentralen Wasserversor-
gungsanlage sichergestellt werden 
kann. Zur Erreichung dieses ge-
meinsamen Zieles schlossen sich 
1976 fünf Gemeinden zu einem 
Verband zusammen. 

Modernisierung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage  

Wasserversorgung Stroheim  
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Gemeinderatssitzung am 10. März 2022  
Flächenwidmungsplanänderung 
3.17 in der Ortschaft Stroheim, 
Beharrungsbeschluss 
Der GR beschloss einstimmig die 
FWP-Änderung unter der Bedingung, 
dass vor dem Einbau einer 5. Woh-
nung ein Anschluss an die öffentl. 
Abwasserbeseitigungsanlage herge-
stellt werden muss. 
 
Kinderbetreuungseinrichtungsord-
nung 2021, Änderung der Öff-
nungszeiten 
Der GR fasst den Beschluss die Kin-
derbetreuungseinrichtungsordnung 
abzuändern, dass der Kindergarten ab 
01.09.2022 von Dienstag bis Don-
nerstag mit Mittagsbetrieb geführt  
und bis 16.30 Uhr geöffnet werden 
kann. 
 
Sportverein Stroheim, Änderung 
des Pachtvertrags 
Auf Empfehlung des Gemeindevor-
standes stimmte der GR der Ände-
rung des Pachtvertrages mit der Turn
ð und Sportunion Stroheim einstim-
mig zu. 
 
Kleinstroheimer Gemeindestraße, 
Ab- und Zuschreibungen gemäß 
Grenzvermessung 
Die im Zusammenhang mit der Sa-
nierung der genannten Straße stehen-
den Zuð und Abschreibungen gemäß 
Teilungsplan mit den dazugehörigen 
Grundeinlösungen wurde die Zustim-

mung erteilt. 
Öffentliches Gut in Mitterstroheim 
(Parzelle 3253, KG Großstroheim), 
Einleitung der Auflassung  
Der GR hat der beabsichtigten Auf-
lassung des öffentl. Gutes zuge-
stimmt. 
 
Grundstück 473/6 in der KG Ma-
yrhof (Hochbehälter Knieparz), 
Rückübereignung an Vorbesitzer 
Das Grundstück 473/6 wird nach der 
Errichtung des neuen Hochbehälters 
Knieparz an die Familie Pointinger 
rückübereignet. 
 
Straßenbaumaßnahmen 2022, 
Grundsatzbeschluss 
Aufgrund der Kostenschätzungen des 
WEV Hausruckviertel wurde be-
schlossen die Hubert-Gessl-Straße zu 
asphaltieren, einen Teil des GW Kob-
ling zu sanieren und die Rahmenbe-
dingungen für eine ev. Umlegung des 
GW Gaisberg umzulegen. 
Regionalentwicklungsverband E-
ferding (REGEF), Verlängerung 
der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft beim REGEF für 
die Periode 2023 bis 2027 wurde ein-
stimmig beschlossen. 
 
Gemeinschaftsküche Eferdinger 
Land, Grundsatzbeschluss zur Be-
teiligung 
In diesem Punkt wurde mit 2 Gegen-
stimmen die Willensbekundung ge-

Änderung - Ort der 

Stellungskommission  

Für Stellungspflichtige des Ge-
burtsjahrganges 2004 aus dem Be-
zirk Eferding wird die Stellungs-
kommission Kärnten in der Zeit 
von 16. bis 30. Mai 2022, die zu-
ständige Stellungskommission 
sein. Grund hierfür ist, dass das 
Stellungshaus Linz aufgrund von 
Umbaumaßnahmen geschlossen 
ist. Die aktuell geltenden Covid 
Maßnahmen bzw. den gültigen 
Stellungsplan finden Sie unter: 
karriere.bundesheer.at/grundwehr
-dienst/stellung 

Waldbrandschutzverordnung  
In den Waldgebieten aller Ge-
meinden des Bezirkes Eferding 
sowie in deren Gefährdungsberei-
chen sind jedes Anzünden von 
Feuer und das Rauchen verbo-
ten. Der Gefährdungsbereich ist 
überall dort gegeben, wo die Bo-
dendecke oder die Windverhält-
nisse das Übergreifen eines Bo-
denfeuers oder eines Feuers 
durch Funkenflug in den benach-
barten Wald begünstigen.  
Übertretungen dieser Verordnung 
werden mit Geldstrafen bis zu 
7.270,00 Euro oder mit Freiheits-

strafe bis zu vier Wochen bestraft. 
Bei Vorliegen besonders erschwe-
render Umstände können die bei-
den Strafen nebeneinander ver-
hängt werden.  
Diese Verordnung tritt mit 25. 
März 2022 in Kraft und mit Ab-
lauf des 31. Oktober 2022 außer 
Kraft. 
 
Bezirkshauptmannschaft Eferding 

f ä l l t ,  s i c h  a m  P r o j e k t 
ăGemeinschaftsk¿che Eferdinger 
Landò zu beteiligen. 
 
Gemeindezuschlag zur Freizeit-
wohnungspauschale, Verordnung 
Die Verordnung wurde dahingehend 
abgeändert, dass ab 01.01.2023 die 
Freizeitwohnungspauschale um 100% 
erhöht wird. 
 
Erhaltungsbeiträge, Anhebung zur 
Baulandmobilisierung ð Verord-
nung 
Auch in dieser Verordnung wurden 
die Abgaben mit 01.01.2024 einstim-
mig erhöht. 
 
Die folgenden Punkte  wurden alle 
einstimmig gefasst bzw. zur 
Kenntnis genommen: 

¶ Gemeinde-KG, Kenntnisnah-
me des Rechnungsabschlusses 
2021 samt Prüfungsbericht 

¶ Eröffnungsbilanz, Kenntnis-
nahme des Prüfungsberichts 
der BH Eferding 

¶ Rechnungsabschluss 2020, 
Kenntnisnahme des Prüfungs-
berichts der BH Eferding 

¶ Rechnungsabschluss 2021, Be-
schlussfassung 

¶ Gemeindevoranschlag 2022, 
Kenntnisnahme des Prüfungs-
berichts der BH Eferding 



Die Gemeinde informiert 

Stroheimer Gemeindenachrichten Seite 5 

Gemeindeamt und 

Kindergarten  

geschlossen 

Am Donnerstag, den 2. Juni 2022 
sind das Gemeindeamt und der 
Kindergarten wegen unserem 
Betriebsausflug geschlossen.  
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Aufgrund einiger Anfragen möch-
ten wir eine Interessentenerhe-
bung für die BIO-Tonne starten.  
 

Die Abholung der BIO-Tonne 
wird derzeit nicht flächendeckend 
im Gemeindegebiet angeboten 
und ist für manche Bürger mit 
längeren Transportwegen zur Ab-
holstelle verbunden. In Abspra-
che mit der Entsorgungsfirma 
könnte bei größerem Interesse 
eine Gebietsausweitung angedacht 
werden. 
 

Ebenso ist für die Firma Zellinger 
ein zusätzliches Angebot zum 6-
wöchigen Entleerungsintervall bei 
der Restabfalltonne mit 3 Wochen 
bei dementsprechend großem In-
teresse denkbar! Dafür würde 
dann die doppelte Gebühr anfal-
len! 
 

Wir ersuchen daher Interessierte 
sich bis Anfang Juni am Gemein-
deamt zu melden, eine etwaige 
Umstellung würde dann mit 
01.01.2023 erfolgen können! 

Erhebung BIO -

Tonne und Rest-

müll 3 -Wochen  

Intervall  
KonsR Josef Kammerer, emeri-
tierter Pfarrer, ist am 23. April 
2022 im 98. Lebensjahr im Alten- 
und Pflegeheim Bruderliebe ver-
storben. 
 

Josef Kammerer wurde am 8. Jän-
ner 1925 in Kopfing geboren. 
1937 begann er mit dem Realgym-
nasium in Wels, welches wegen 
Kriegsdienstleistung bis 1945 un-
terbrochen wurde. 1946 maturier-
te er am Bundesrealgymnasium in 
Wels und trat anschließend in das 
Priesterseminar Linz ein. Am 29. 
Juni 1950 feierte er seine Priester-
weihe im Mariendom Linz. 
 

Nach ersten Seelsorgsposten in 
Lenzing, Riedersbach und Haiger-
moos wurde Kammerer 1963 zum 
Pfarrer von Stroheim bestellt. An-
schließend war er von 1970 bis 
1982 Pfarrer in Lenzing und ab 
1982 bis zu seiner Pensionierung 
war er Pfarrer in Waldneukirchen, 
wo er auch 2003 emeritierte. Bis 
zuletzt war er im Altenheim Bru-
derliebe als umsichtiger Seelsorger 
tätig und nutzte zudem das Inter-
net ð sein ăTor zur Weltò ð, um 
seine Predigten mittels Blog zu 
veröffentlichen. 

 

1963 als er nach Stroheim kam, 
befasste er sich gleich mit der Re-
novierung der Kirche und des 

Pfarrhofes und agierte so als akti-
ver Baumeister.  
 

Ein besonderes Anliegen war ihm 
stets die Jugendarbeit. So gab es 
in der Jungschar, der katholischen 
Jugend und auch bei den Minist-
ranten einen großen Aufschwung 
und immer viel zu lachen und er-
leben mit ihm! Pfarrer Kammerer 
war ein Mensch mit Weitblick, 
offen für Veränderungen und 
auch den neuen Medien gegen-
über sehr aufgeschlossen. 
 

Engen Kontakt zu Stroheim hielt 
er immer noch über den Sparver-
ein Stroheim mit dem er bis 2018 
alle zwei Jahre eine Bergmesse 
(die letzte war am Mayrhofer 
Berg) feierte. Danach hielt er im-
mer noch regelmäßigen Telefon-
kontakt nach Stroheim und zeigte 
stets Interesse am öffentlichen 
Leben in Stroheim. 
 

Für seine Verdienste wurden ihm 
unter anderen 1970 die Ehrenbür-
gerschaft der Gemeinde Stroheim 
und im Jahr 2000 das Goldene 
Verdienstzeichen des Landes OÖ 
verliehen. 
 

Otto Hehenberger sen. und  

BGM Volker Krennmair 

Ehrenbürger Stroheims  

Konsistorialrat Josef Kammerer  

verstorben  
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DANKE  
an alle fleißigen Helfer!  

Am Samstag, den 9. April 2022 fand die Flurreinigungsaktion in Stroheim statt. Im Anschluss gab es eine ge-
meinsame Jause. Ein herzliches Danke an die Sportunion Stroheim, die uns die Räumlichkeiten am Sportplatz 
zur Verfügung gestellt haben. 

Augen auf beim Tierkauf  

Das Geschäft mit Tieren boomt 
leider nach wie vor. Durch süße 
Fotos von Welpen im Internet 
angeregt, lassen sich Interessierte 
leider immer wieder zu unüber-
legten Käufen ðteils auch auf 
Parkplätzen/ vor Einkaufszentren 
hinreißen, um vermeintlich un-
kompliziert und günstig Tiere zu 
erwerben. Es kann nicht oft ge-
nug darauf hingewiesen werden, 
dass es sich bei derartigen Käufen 
oftmals um Tiere aus schlechten 
Haltungsbedingungen handelt, 
welche in vielen Fällen auch ge-
sundheitliche oder Verhaltens-
probleme aufweisen. Häufig je-
doch brechen Krankheiten erst 
nach der Übernahme durch die 
neuen HalterInnen aus oder über-
haupt erst später im Laufe des 
Hundelebens, wobei dies mit viel 

Leid für die Tiere verbunden sein 
kann. Wenn man sich nach reifli-
cher Überlegung dazu entschei-
det, einen Welpen aufzunehmen, 
braucht es zunächst Wissen über 
das Verhalten und die Bedürfnisse 
der Tiere. In Oberösterreich ist es 
daher bereits vor der Anschaffung 
eines Hundes verpflichtend, einen 
Sachkundekurs zu absolvieren. 
Wichtig ist es, sich genau über die 
Herkunft des Tieres zu informie-
ren. Seriöse Anbieter geben Inte-
ressenten die Möglichkeit, das 
Tier vorab kennen zu lernen und 
die Haltungsbedingungen vor 
dem Kauf zu besichtigen. Fragen 
rund um das Tier werden beant-
wortet und Gesundheitsuntersu-
chungen der Elterntiere können 
vorgewiesen werden. Vor dem 
Ende der 8. Lebenswoche dürfen 

Welpen nicht vom Muttertier ge-
trennt werden. Eine wichtige 
Grundregel ist: Nie unter Zeit-
druck ein Tier kaufen. Oftmals 
braucht es Geduld, bis man das-
richtige neue Familienmitglied 
findet.  
Bei der Übergabe der Welpen 
müssen diese bereits mittels Mik-
rochip gekennzeichnet und in der 
Heimtierdatenbank eingetragen 
sein. Als neuer Hundebesitzer ist 
es wichtig, den Hund entspre-
chend ebenfalls in der Heimtier-
datenbank mit den neuen Kon-
taktdaten registrieren zu lassen 
und natürlich auch bei der Ge-
meinde anzumelden. Unbedingt 
daran denken sollte man, dass in 
unseren Tierheimen auch viele 
Tiere auf einen guten Platz war-
ten. 

Die Gemeinde informiert 
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Eintragung für die Volksbegehren  

Neubürger - 

infobroschüre  

Sabine und Johannes Mitter  
zu Sohn ARTHUR 

Wir gratulieren 

den Eltern zur Ge-

burt ihres Kindes:  

Freitag, 24. Juni  2022, 
von 07:00 bis 16:00 Uhr; 
Samstag, 25. Juni  2022, 
von 08:00 bis 10:00 Uhr; 
Sonntag, 26. Juni  2022, 

geschlossen; 
Montag, 27. Juni 2022, 
von 07:00 bis 16:00 Uhr. 

 
Bitte beachten: Personen, die 
bereits eine Unterstützungserklä-
rung für ein Volksbegehren abge-
geben haben, können für dieses 
Volksbegehren keine Eintragung 
mehr vornehmen, da eine getätig-
te Unterstützungserklärung be-
reits als gültige Eintragung zählt. 
 

Die Eintragung muss nicht auf 
einer Gemeinde erfolgen, sondern 
kann auch online (mit Bürgerkar-
te oder Handysignatur) getätigt 
werden (www.bmi.gv.at/volks-

begehren). Online können Sie 
eine Eintragung bis zum letzten 
Tag des Eintragungszeitraumes 
(27. Juni 2022), 20:00 Uhr, durch-
führen. 

Zur Feststellung der Identität ist 
ein amtlicher Lichtbildausweis 
(Personalausweis, Reisepass, Füh-
rerschein) vorzuweisen!  

Eine Eintragung für die fol-

genden Volksbegehren ist 

möglich:  

 

P ăR¦CKTRITT BUNDES-

REGIERUNGò 
 

P ăKEINE IMPFPFLICHTò 
 

Es können Eintragungen am Ge-
meindeamt, 4074 Stroheim 30 
(barrierefrei), an den nachste-
hend angeführten Tagen und zu 
den folgenden Zeiten vorgenom-
men werden: 
 

Montag, 20. Juni 2022, 
von 07:00 bis 16:00 Uhr; 
Dienstag, 21. Juni  2022,  
von 07:00 bis 20:00 Uhr; 
Mittwoch, 22. Juni 2022,  
von 07:00 bis 16:00 Uhr; 

Donnerstag, 23. Juni  2022,  
von 07:00 bis 20:00 Uhr; 

Workshop  

Das Team der Gesunden Ge-
meinde lädt alle gesundheitsbe-
wussten Stroheimerinnen und 

Stroheimer zu dem am  

Di., 17. Mai 2022  
um 18:30 Uhr  

am Gemeindeamt stattfindenden 
Workshop sehr herzlich ein. 

Gesunde Gemeinde  

Wir sind aktuell bei der Überar-
beitung unserer Neubürgerin-
fobroschüre und bräuchten bitte 
Ihre Hilfe.  
 

Wenn Ihr einen neuen Beitrag  
(z. Bsp. Lokal, Unternehmen, 
Ausflugsziel) oder euren alten 
Beitrag aktualisieren wollt so sen-
det uns die Berichte mit Fotos 
p e r  M a i l  a n  s i m o -
ne.gassner@stroheim.ooe.gv.at) 
oder bringt es persönlich am Ge-
meindeamt vorbei.  

 
Die Gemeinde informiert 

"Nordic Walkingò 
ist eine sehr vielseitige Sportart. 
Neben dem richtigen Equipment 
ist die Technik maßgebend für 
den Trainingserfolg. 
 

Mit der 6-Schritte-Methode brin-
ge ich, Karolina Cota meinen 
TeilnehmerInnen diese bei.  
 

Neben der Technik sorgen auch 
ergänzende Übungen für eine 
Entwicklung der Kraft, Beweg-
lichkeit und Koordination. Alles 
zusammen ergibt eine gute Basis 
um die Muskulatur richtig zu be-
anspruchen und den Körper zu 
formen. ăDie ¦bung macht 
schließlich den Meister." 

Wann: MO, 23. Mai 2022 
Treffpunkt: Sportplatz  
Stroheim, keine Anmeldung erforderlich 
Kosten übernimmt die  
Gesunde Gemeinde 



Familienausschusssitzung mit 

Schwerpunkt Ferienpass 2022  
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Es werden wieder zahlreiche Ak-
tionen für Kinder im Alter zwi-
schen 3 und 16 Jahren angeboten. 

Die Ferienpässe werden Ende 
Juni/Anfang Juli in der Schule 
verteilt. Es werden auch welche 
im Sparmarkt Ammerstorfer, in 
der Raiffeisenbank Stroheim und 
im Linienbus der Firma Hehen-
berger aufgelegt.  
 

Anmeldungen sind ab  
Dienstag, 5. Juli 2022  
(ab 07:00 Uhr) am Gemeinde-
amt möglich. 

Der Familienausschuss ersucht 
alle Vereine, Körperschaften und 
Privatpersonen wieder darum, 
sich mit Veranstaltungen am Feri-
enpass-Programm zu beteiligen. 
Bitte in gewohnter Weise bis En-
de Mai 2022 am Gemeindeamt 
melden. Schon vorab vielen Dank 
an alle, die mit ihrem Engagement 
dazu beitragen, dass den Strohei-
mer Kindern in den Sommerferi-
en nicht langweilig wird. Auch die 
Gemeinde organisiert wieder eini-
ge Programmpunkte.  
 

Familien-Spar-Tipp:  Im Früh-
ling und Frühsommer finden heu-
er wieder zahlreiche Schulveran-

Das Team des Familienausschusses tüftelt am Ferienpass-Programm: 
v.l.n.r.: Richard Schörghuber, Werner Sandmeier, Andrea Kloimstein, 
Claudia Schweizer 

staltungen, wie Wien- oder Sport-
wochen, statt. Eine finanzielle 
Belastung für Familien, die dafür 
verschiedene Fördermöglichkei-
ten beanspruchen können:  
Schulveranstaltungshilfe des 
Landes OÖ: Förderrichtlinien 
sowie (Online) Formular auf 
www.land-oberoesterreich.gv.at/
foerderungen 
 

Beihilfe für Schulveranstaltun-
gen der Gemeinde Stroheim: 
15 Euro (gehaltsunabhängig) für 
mehrtägige Schulveranstaltungen. 
Formular und Förderrichtlinien 
a u f  w w w . s t r o h e i m . a t /
Buergerservice/Formulare 

Ferienpass 2022 

Schulgeldbeihilfe  

Für alle schulpflichtigen Kinder, 
die im Schuljahr 2021/2022 eine 
Privatschule besuchen, kann beim 
Gemeindeamt bis spätestens En-
de August 2022 ein Antrag auf 
Gewährung einer Schulgeldbeihilfe  
(Fºrderung û400,- pro Schuljahr) 
gestellt werden. 

Schulveranstaltungshilfe des Landes OÖ  
Für Schülerinnen und Schüler die 
eine oberösterreichische Pflicht-
schule besuchen (VS, MS, Poly, 
LWFS).  
 

Um Familien finanziell zu unter-
stützen und den Kindern die Teil-
nahme an Schulveranstaltungen 
zu ermöglichen unterstützt das 
Land Oberösterreich mit der 
ăO¥ Schulveranstaltungshilfeò.  
 

Eine finanzielle Unterstützung 
erhalten Eltern, wenn mindestens 
ein Kind im Laufe des Schuljah-

res an einer 4-tägigen Schulveran-
staltung teilgenommen hat oder 
mehrere Kinder an mehrtägigen 
Schulveranstaltungen mit mindes-
tens einer Nächtigung außerhalb 
des Schulstandortes teilgenom-
men haben.  
 

Die Höhe des Zuschusses für 2-
tägige Schulveranstaltungen be-
trägt 50 Euro, für 3-tägige Schul-
veranstaltungen 75 Euro, für 4-
tägige Schulveranstaltungen 100 
Euro und für 5-tägige und längere 
Schulveranstaltungen 125 Euro.  

Nimmt ein Kind in einem Schul-
jahr an mehreren Schulveranstal-
tungen teil, wird empfohlen, den 
Zuschuss für den längeren dieser 
Aufenthalte zu beantragen.  
 

Einreichfrist: Bis spätestens 3 
Monate nach Ende des laufenden 
Schuljahres (31. Oktober).  

 
Die Gemeinde informiert 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/foerderungen
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/foerderungen
http://www.stroheim.at/Buergerservice/Formulare
http://www.stroheim.at/Buergerservice/Formulare
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Die Feuer - und Gefahrenpolizeiliche  

Überprüfung  

In Oberösterreich gibt es jedes 
Jahr über 1.000 Brände, welche in 
der Brandschadenstatistik erfasst 
werden. Diese beträchtliche An-
zahl und die damit zusammen-
hängenden finanziellen Schäden 
sowie das verursachte menschli-
che Leid sollen reduzieren wer-
den. Aus diesem Grund ist gesetz-
lich vorgesehen, dass alle Gebäu-
de und Anlagen in Oberösterreich 
regelmäßig einer Überprüfung 
hinsichtlich Brandsicherheit un-
terzogen werden. 
 

Dabei handelt es sich um die Feu-
er- und Gefahrenpolizeiliche 
Überprüfung, in der Umgangs-
sprache auch als ăFeuerbeschauò 
bekannt. Die Überprüfung wird 
durch die Gemeinde durchge-
führt, wobei die Gemeinde einen 
Sachverständigen für Brandschutz 
der BVS ð Brandverhütungsstelle 
für Oö. zur fachlichen Unterstüt-
zung beizieht. Weiters ist es mög-
lich, dass der Bürgermeister, der 
zuständige Feuerwehrkomman-
dant und der Rauchfangkehrer an 
der Überprüfung teilnehmen. 
 
 

Bei der Überprüfung wird festge-
stellt, ob 
¶ sich das Gebäude in einem 

brandsicheren Zustand befindet 
und entsprechend seiner Bewil-
ligung genutzt wird. 
¶ Bauschäden, elektrische Anla-

gen oder Betriebsmittel vorhan-
den sind, von denen eine Brand-
gefahr ausgeht. 
¶ Feuerungsanlagen, einschließ-

lich der Rauch- und Abgasfüh-
rung ins Freie (Rauchfang) so 
genutzt werden, dass von ihnen 
keine Brandgefahr ausgeht. 
¶ sonstige Mängel vorliegen, die 

Einfluss auf die Sicherheit der 
im Gebäude befindlichen Perso-
nen haben. 
¶ eine Brandbekämpfung möglich 

ist und funktionstüchtige Geräte 
dafür vorhanden sind. 

 

Zu diesem Zweck werden alle 
Gebäude und Räume des Objek-
tes/Anwesens besichtigt. Sie oder 
eine von Ihnen bevollmächtigte 
Person werden daher ersucht, 
zum angegebenen Zeitpunkt an-
wesend zu sein. Haben Sie Mieter 
oder Pächter, bitte verständigen 
Sie diese, um durch deren Anwe-
senheit Zutritt zu Ihren Ob-

jekten/Objektsteilen zu erhalten. 
Neben der technischen Überprü-
fung von Gebäuden wird auch 
eine bürgernahe Beratungstätig-
keit geboten. Es soll das Bewusst-
sein für Brandschutz und Gebäu-
desicherheit geweckt werden.  
Weitere Informationen zur Feuer- 
und Gefahrenpolizeilichen Über-
prüfung sowie zum Brandschutz 
im Allgemeinen finden Sie unter 
www.bvs-ooe.at und Informatio-
nen, wie Sie ihr Gebäude vor Na-
turgefahren wie Starkregen, Ha-
gel, Sturm oder Blitzschlag schüt-
z e n  k ö n n e n ,  u n t e r 
www.elementarschaden.at. 
 

Seit 2020 wird die Feuer- und Ge-
fahrenpolizeiliche Überprüfung in 
Stroheim wieder durchgeführt. 
Die landwirtschaftlichen Objekte 
in den Ortschaften Bergern, 
Gmeinholz, Götzenberg, Gsto-
cket, Gugerling und Wölflhof 
wurden Großteils bereits über-
prüft. 
 

Derzeit liegt der Schwerpunkt 
in den Ortschaften Mayrhof 
und Reith. Die einzelnen 
Hauseigentümer werden recht-
zeitig verständigt.  

Wissenswertes für Bauherren und Grundkäufer  

Grundsätzlich muss jedes Bauvor-
haben (und sei es nur eine kleine 
Gerätehütte) am Gemeindeamt 
gemeldet werden. Die OÖ. Bau-
ordnung unterscheidet zwischen 
bewilligungspflichtigen, anzeige-
pflichtigen sowie bewilligungs-
und anzeigefreien Bauvorhaben. 
Immer wieder kommt es vor, dass 
Bauwerber ihre Bauansuchen sehr 
kurzfristig am Gemeindeamt ab-
geben. Daher möchten wir über 

den Verfahrensablauf am Ge-
meindeamt/ bei der Baubehörde 
informieren: Für jedes Bauvorha-
ben wird eine Stellungnahme/ein 
Gutachten/ein Befund des zu-
ständigen Amtssachverständigen 
benötigt. Diesbezügliche Termine 
gibt es in unregelmäßigen Abstän-
den von etwa 4 bis 6 Wochen. Im 
Idealfall liegt ein Plan schon zur 
Vorprüfung vor. Falls keine Hin-
dernisse entgegenstehen, können 

vom Planverfasser die Einreich-
unterlagen bis zum nächsten 
ăGemeindetermin mit dem Bau-
sachverstªndigenò fertiggestellt 
und am Gemeindeamt abgegeben 
werden.  
Daraus ergibt sich für Bauwerber, 
dass die Planung mindestens 4 bis 
5 Monate vor einem geplanten 
Baubeginn unter Einbeziehung 
der Baubehörde begonnen wer-
den sollten.  

Die Gemeinde informiert 

http://www.bvs-ooe.at
http://www.elementarschaden.at
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Wichtig ist, dass sowohl die Un-
terlagen zur Vorprüfung als auch 
anschließend die fertigen Einrei-
chunterlagen ehestens bei der 
Baubehörde abgegeben werden. 
Möglich ist auch eine persönliche 
Bauberatung mit dem Bausach-
verständigen an einem der Ge-
meindetermine. Eine Voranmel-
dung am Gemeindeamt ist dazu 
erforderlich (bei Birgit Hehenber-
ger, Tel.: 07272/6255-15). 
 

Zu den anzeigepflichtigen 
Bauvorhaben zählen z.B.: 
Å eingeschossige Gebªude (keine 
Wohnzwecke) bis zu 35 m² [im 
Bauland sind derartige ebenerdige und 
freistehende Gebäude bis zu 15 m² an-
zeigeð und bewilligungsfrei] 
Å Carports bzw. freistehende oder 
angebaute, nicht allseits um-
schlossene Schutzdächer mit einer 
Dachfläche bis zu 50  m² 
Å Verglasungen von Balkonen und 
Loggien 
Å Wintergªrten 
Å Einfriedungen ab 1,5 m Hºhe 
Å Schwimmbecken mit einer Was-

serfläche von mehr als 50 m² oder 
einer Tiefe von mehr als 1,5 m. 
 

Zäune und Einfriedungen: 
Sämtliche Bauten und Anlagen an 
öffentlichen Straße (Zäune, Ein-
friedungen, Hecken,.........) inner-
halb eines Bereiches von 8m ne-
ben dem Straßenrand dürfen nur 
mit der Zustimmung der Straßen-
verwaltung errichtet werden.  
 

Jedes bewilligungs- bzw. anzeige-
pflichtige Bauvorhaben unterliegt 
gemäß Oö. Bauordnung nach 
Fertigstellung der Anzeigepflicht.  
 

Bewilligungspflichtige Bauvor-
haben: 
Die Errichtung eines neuen Ge-
bäudes, aber auch der Zubau und 
größere Umbauten sowie Ab-
bruchmaßnahmen sind bewilli-
gungspflichtig. 
 

Das sind zum Beispiel: 
Å Wohnhªuser 
Å B¿rogebªude 
Å Industriebetriebe 
Å Landwirtschaftliche Bauten 

Tipps für Grundkäu-
fer: 
 

1. Ist das Grundstück lastenfrei? 
(Notar, Grundbuch) 
2. Sind Steuern, Gemeindeabga-
ben ausstehend? 
3. Welche Flächenwidmung hat 
das Grundstück? 
4. Besteht ein Bauplatzrisiko? 
(z.B. Hochwasser) 
5. Ist eine Bauplatzbewilligung 
vorhanden bzw. möglich? 
6. Sind bestehende Objekte ge-
nehmigt? (Baurecht, Naturschutz, 
Forst - und Wasserrecht) 
7. Sind geplante Bauvorhaben 
möglich? (Baurecht, Naturschutz, 
Forst- und Wasserrecht) 
 

Informationen finden Sie auch 
unter: https://www.land-ober-
oesterreich.gv.at/fi les/publ-
ikationen/ikd_modernes_bau-
recht_2021.pdf  

Statistik Austria kündigt die  

Zeitverwendungserhebung (ZVE) an  

Statistik Austria erstellt im öf-
fentlichen Auftrag hochwertige 
Statistiken und Analysen, die ein 
umfassendes, objektives Bild der 
österreichischen Gesellschaft und 
Wirtschaft zeichnen. Die Ergeb-
nisse der Zeitverwendungserhe-
bung (ZVE)  liefern für Politik, 
Wissenschaft und Öffentlichkeit 
grundlegende Informationen da-
zu, wieviel Zeit Menschen in Ös-
terreich mit Arbeit oder Schule, 
Sport, Freunde und Kultur ver-
bringen. Wer übernimmt in Ös-
terreichs Haushalten die Kinder-
betreuung, unbezahlte Pflegear-
beit oder Haushaltstätigkeiten? 

Wie lange sind Menschen in Ös-
terreich jeden Tag unterwegs? Wie 
lange schlafen sie? Die ZVE-
Erhebung wurde zum letzten Mal 
im Jahr 2008/09 durchgeführt. 
Ein aktuelles Bild der Zeitverwen-
dung ist daher längst überfällig 
und interessant.  Haushalte in 
ganz Österreich wurden zufällig 
aus dem Zentralen Melderegister 
ausgewählt und eingeladen. Auch 
Haushalte Ihrer Gemeinde könn-
ten dabei sein! Wer Teil der Stich-
probe ist, erhält einen Brief mit 
der Post mit näheren Informatio-
nen zur Teilnahme an der Zeit-
verwendungserhebung. Nach ei-
nem kurzen Fragebogen, führen 

die Mitglieder der ausgewählten 
Haushalte zwei Tage lang ein Ta-
gebuch über ihre Aktivitäten. 
Dies geht ganz einfach mit der 
eigens dafür entwickelten ZVE-
App oder mittels eines Papierta-
gebuchs. Damit wir korrekte Da-
ten erhalten ist es von großer Be-
deutung, dass alle Personen eines 
Haushalts (ab 10 Jahren) an der 
Erhebung mitmachen. Als Dan-
keschön erhalten die vollständig 
befragten Haushalte einen 35-
E u r o -
Einkaufsgutschein.Weitere In-
formationen zur ZVE erhalten 
Sie unter Statistik Austria, Inter-
net: www.statistik.at/zve  

Die Gemeinde informiert 

http://www.statistik.at/zve


Sachkunde-

nachweis für 

Hundehalter  

Krabbelstube  
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Öffnungszeiten: Mai/September/
Oktober - Samstag und Sonntag 
ab 15:00 Uhr und 
Juni/Juli/August  
Sonntag, ab 16:00 Uhr 

Wann und wo: 
Mittwoch, 8. Juni 2022,  
19:00 Uhr ð 22:00 Uhr  
online über Zoom 
 
Donnerstag, 9. Juni 2022,  
19:00 Uhr ð 22:00 Uhr  
online über Zoom  
 
Mittwoch, 6. Juli 2022,  
19:00 Uhr ð 22:00 Uhr  
online über Zoom 
 
Donnerstag, 7. Juli 2022,  
19:00 Uhr ð 22:00 Uhr  
online über Zoom  
 

Es müssen jeweils beide Abende 
absolviert werden. 
(jeweils max. 30 Teilnehmer) 
 

Organisation: 
TOGETHER Hundetraining 
Mag. Brita Ortbauer 
Vortragende: 
Tierarzt Dr. Alexander Peterek 
Hundetrainerin Mag. Brita Ort-
bauer 
 

Kosten: 75 Euro 
Anmeldung und Information: 
Telefon: 0650 / 900 6 800 
EMail:  
together@hundetraining.cc 
www.hundetraining.cc 

Wir, das Team (Monika Mayr und 
Sandra Schweiger) aus der Krab-
belstube, möchten euch einen 
kleinen Einblick in unsere Arbeit 
mit den Kleinsten in unserem 
Haus geben. Zurzeit besuchen 12 
Kinder unsere Gruppe. Unsere 

Jüngsten haben im März begon-
nen und haben sich bereits gut 
eingewöhnt. Uns ist es besonders 
wichtig, täglich und bei jedem 
Wetter, Zeit im Freien zu verbrin-
gen. Abgesehen davon, nutzen 
wir den Vormittag dazu, intensive 

Beziehungsarbeit zu leisten und 
abwechslungsreiche Angebote 
anzubieten. 

Das Katholische Bildungswerk 
Stroheim lädt am  
 

Mittwoch, 22. Juni 2022  
um 20 Uhr zur  

 

Lesung von Dechant Paulinus 
Onyekwelu Anadu aus seinem 
Buch ăErinnerungen eine zu-
fªlligen Missionarsò ein. Die 
Veranstaltung findet im Pfarr-
zentrum Stroheim statt.  
Die freiwilligen Spenden werden 
für das Onyii- fly  Projekt, das 
auch kurz vorgestellt wird, ver-
wendet. 
Auf euren Besuch freut sich das 
Team des KBW. 

B¿rgerservice 

tel.:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200650%20/%20900%206%20800
mailto:together@hundetraining.cc
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/www.hundetraining.cc

